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Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom 16. Dezember 2021  
hier: Änderung der Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern 

(Kinder-Richtlinie):  
  COVID-19-Epidemie – Verlängerung der befristeten Ausnahmeregelung für die 

Untersuchungszeiträume der U6 bis U9 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 16. Dezember 2021 über eine 

Änderung der Richtlinie über die Früherkennung von Krankheiten bei Kindern wird nicht 

beanstandet. 

 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

Es wird darum gebeten, dass der Gemeinsame Bundesausschuss die offenbaren Unrichtigkeiten 

in den Änderungsbefehlen unter Ziffer I. 1 und I. 2 des Beschlusses (Verweis auf Satz 4 und 5 des § 

2 statt richtig auf Satz 5 und 6 des § 2) vor der Veröffentlichung im Bundesanzeiger korrigiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Dr. Josephine Tautz 
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